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Sachverhalt: 
Zur Anfrage der AfD-Fraktion im Rat der Stadt "Welche Braunschweiger Schulen müssen mit 
baulichen Provisorien auskommen?" vom 30.03.2026 nimmt die Verwaltung wie folgt 
Stellung: 
 
Aktuell werden an mehreren Schulstandorten im Stadtgebiet behelfsweise aufgestellte 
Containeranlagen und ein Holzmodulbau genutzt. Diese dienen in erster Linie dazu, 
Unterricht während laufender Bau-, Sanierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen 
sicherzustellen sowie kurzfristige Kapazitätsengpässe zu überbrücken. Beiliegend finden Sie 
eine Übersicht der betroffenen Schulen sowie der jeweiligen Nutzung in der 
Behelfsunterbringung. Die Nutzung dieser Provisorien ist grundsätzlich zeitlich befristet und 
wird regelmäßig überprüft. Ziel bleibt es, dauerhafte bauliche Lösungen bereitzustellen und 
die Interimsmaßnahmen zurückzuführen. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund dynamischer Bau- und Planungsprozesse 
Änderungen ergeben können. 
 
 
Hanusch 
 
Anlage/n:  

1 - Container als Interim (öffentlich) 
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